
Vertrags- bzw. Teilnahmebedingungen      

Dieses Dokument bitte gründlich durchlesen und zum Kursbeginn Unterschrieben mitbringen.

Die Teilnehmer haben während des Schweisskurses oder des Schweissevents die vorgeschriebene 
Schutzbekleidung,welche vom Veranstalter für die Dauer des Kurses/Events zur Verfügung gestellt wird 

IMMER zu tragen. Dazu gehören, Schutzanzug, Handschuhe und Schutzbrille.
Der Gehörschutz muss dort getragen werden wo es vorgeschrieben und signalisiert ist.

Trägt der Kursteilnehmer während des Kurses/Events seine eigene Schutzbekleidung entfällt die 
Verantwortung des Veranstalters für die Schutzausrüstung des Teilnehmers. 

Der Teilnehmer ist verpflichtet den Kursleiter/Eventleiter auf fehlendes, defektes oder anderweitig nicht 

befriedigendes Schutzmaterial hin zu weisen.

Die Teilnehmer haben sich zu jeder Zeit strikte an die Anweisungen des Veranstalters zu halten.

Die Schweissgeräte sowie alle anderen im Zusammenhang mit dem Schweisskurs/Schweissevent  
benötigten Werkzeuge und Materialien sind sorgfältig und ausschliesslich gemäss den Instruktionen des 

Veranstalters einzusetzen.

Es ist strengstens Verboten, Geräte, Werkzeuge und andere mit dem Kurs/Event zusammenhängende 
Instrumentarien ohne die ausführliche Instruktion des Veranstalters zu benutzen.

Für unsachgemässen Gebrauch der Geräte, Werkzeuge oder Materialien sowie für anderweitigen Schaden, 

den die Teilnehmer dem Veranstalter während der Kursdauer/Eventdauer fahrlässig oder gar vorsätzlich 
verursachen, können die betreffenden Teilnehmer zum Ersatze verpflichtet werden.

Schweissarbeiten während einer Schwangerschaft können ein Gesundheitsrisiko für das ungeborene Kindso 

wie für die werdende Mutter darstellen. Diese Thematik ist vorgängig mit mit einem Facharzt ab zu klären.

Schweissen mit Kontaktlinsen birg ein erhötes Verletzungsrisiko, bitte wenn möglich auf eine Korrekturbrille 
ausweichen.

Die Teilnehmer sind durch den Veranstalter nicht versichert. Die Teilnehmer müssen selbständig eine 

ausreichende Versicherung abgeschlossen haben. Trotz fachkundiger und seriöser Durchführungen des 
Kurses/Events, können Unfälle nicht ausgeschlossen werden. Der Veranstalter kann dafür keine Haftung 

übernehmen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die Teilnehmer erklären mit ihrer Zusage zum 
Schweisskurs/Schweissevent und der Unterschrift auf diesem Formular, dass sie den Veranstalter, soweit 

gesetzlich zulässig, von jeglicher Haftung entbinden.
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Als „Teilnehmer“ gilt jede Person, die unter Aufsicht und Leitung des Veranstalters Schweissarbeiten ausführt 
zum Zwecke der Herstellung eines Kursobjektes/Eventobjekt oder anderer Projekte die während der Zeit im 

Schweisskurs oder Schweissevent hergestellt werden. 

Mit ihrer Unterschrift auf diesem Formular bestätigen die Teilnehmer, dass sie vom Veranstalter auf die 
allfälligen Gefahren im Zusammenhang mit Schweissarbeiten gebührend aufmerksam gemacht worden sind 

und die oben genannten Vertragsbedingungen sowohl verstanden als auch akzeptiert haben. 

Teilnehmer, die im Zeitpunkt der Anmeldung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, benötigen die 
Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters. 

Datum:

_________________

Unterschrift des Kursteilnehmers oder Eventteilnehmers:

_____________________________________________
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